
Neue Regelung zum Genuss alkoholischer Getränke
während des Dienstes auf Schiffen

Mit Wirkung vom 15. August 2005, 0.00 Uhr gelten auf den deutschen
Seeschifffahrtsstraßen einschließlich der Emsmündung und auf den sonstigen
Seewasserstraßen bis zur seewärtigen Begrenzung des Küstenmeers der
Bundesrepublik Deutschland, sowie für Schiffe, die zur Führung der Bundesflagge
berechtigt sind, auch seewärts der Begrenzung des deutschen Küstenmeeres,
soweit nicht in Hoheitsgewässern anderer Staaten abweichende Bestimmungen
Anwendung finden, die folgenden Regelungen insbesondere zu den Grenzen des
zulässigen Alkoholgenusses:

1. Wer infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder des Genusses alkoholischer
Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung eines
Fahrzeuges oder in der sicheren Ausübung einer anderen Tätigkeit des Brücken-,
Decks- oder Maschinendienstes behindert ist, darf ein Fahrzeug nicht führen oder
als Mitglied der Schiffsbesatzung eine andere Tätigkeit des Brücken-, Decks- oder
Maschinendienstes nicht ausüben.

2. Wer 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr
Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem-
oder Blutalkoholkonzentration führt, darf ein Fahrzeug nicht führen oder als Mitglied
der Schiffsbesatzung eine andere Tätigkeit des Brücken-, Decks- oder
Maschinendienstes nicht ausüben.

3. Schiffsführer und im Brückendienst eingesetzte Mitglieder der Schiffsbesatzung
von Fahrgastschiffen oder Fahrbeschränkungen und Fahrverboten nach § 30 Abs. 1
der Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung bzw. Artikel 21 Abs. 1 der Schifffahrtsordnung
Emsmündung unterliegenden Fahrzeugen dürfen in der Dienstzeit während der
Fahrt keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen oder bei Dienstantritt nicht
unter der Wirkung solcher Getränke stehen.

4. Zuwiderhandlungen können unbeschadet einer strafrechtlichen Verfolgung als
Ordnungswidrigkeiten nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 des Seeaufgabengesetzes mit einer
Geldbuße bis zu 25 000 € geahndet werden.
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